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Gesetzentwurf
der Landesregierung

Gesetz über die Feststellung eines 
Zweiten Nachtrags zum Staatshaushalts-

plan von Baden-Württemberg für 
die Haushaltsjahre 2020/21

§ 1

(1) Der Staatshaushaltsplan des Landes Baden-Würt-
temberg für die Haushaltsjahre 2020/2021 (Anlage zum 
Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans 
von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2020/21 
– Staatshaushaltsgesetz 2020/21 – StHG 2020/21 – vom 
18. Dezember 2019, GBl. S. 596) in der Fassung des Ge-
setzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Staats-
haushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haus-
haltsjahre 2020/21 vom 19. März 2020 (GBl. S. 126) 
wird nach Maßgabe der diesem Gesetz als Anlage bei-
gefügten Übersichten zu den Einnahmen und Ausgaben 
geändert.
(2) Unter Berücksichtigung der Änderungen nach Absatz 1 
wird der Staatshaushaltsplan des Landes Baden-Würt-
temberg in Einnahme und Ausgabe wie folgt festgestellt:
1. für das Haushaltsjahr 2020 auf 60 583 991 500 Euro,
2. für das Haushaltsjahr 2021 auf 52 615 545 300 Euro.

§ 2

(1) In der Vorbemerkung zu Kapitel 1201 werden die 
Wörter „28. bis 30. Oktober 2019“ durch die Wörter  
„8. bis 10. September 2020“ ersetzt. 
(2) Satz 1 der Vorbemerkung zu Kapitel 1205 wird wie 
folgt gefasst: „Die Ansätze bei den Tit. 213 01, 233 01, 
613 11, 633 01 bis 633 07, 633 09, 633 12 sowie bei den 
Ausgabetitelgruppen 72 und 75 beruhen auf dem Gesetz 
über den kommunalen Finanzausgleich (FAG).“
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§ 3

§ 3 StHG 2020/21 werden folgende Absätze 24 bis 31 
angefügt: 
„(24) Bei Kap. 0204 Tit. 422 01, a) Planstellen für Be-
amtinnen und Beamte, wird ab 1. Januar 2021 eine zu-
sätzliche Stelle der Besoldungsgruppe A 14 – Oberre-
gierungsrat – mit kw-Vermerk spätestens ab 01.01.2022 
geschaffen. Bei Kap. 1001 Tit. 422 01, a) Planstellen für 
Beamtinnen und Beamte, Abschnitt 1. Ministerium ent-
fällt ab 1. Januar 2021 eine Stelle der Besoldungsgruppe 
A 14 – Oberregierungsrat – mit kw-Vermerk spätestens 
ab 01.01.2022.
(25) Bei Kap. 0204 Tit. 428 01, c) Tarifliche Beschäftig-
te, 1. Vertretung des Landes beim Bund, Abschnitt 1.1 
Verwaltungsdienst wird ab 1. Januar 2021 eine zusätz-
liche Stelle der Entgeltgruppe E 9 mit kw-Vermerk spä-
testens ab 01.01.2022 und bei Ziffer 1.2 Hausdienst wird 
ab 1. Januar 2021 eine zusätzliche Stelle der Entgelt-
gruppe E 4 – Kraftfahrer – mit kw-Vermerk spätestens 
ab 01.01.2022 geschaffen. Bei Kap. 1001 Tit. 428 01, c) 
Tarifliche Beschäftigte entfallen ab 1. Januar 2021 eine 
Stelle der Entgeltgruppe E 9 mit kw-Vermerk spätestens 
ab 01.01.2022 und eine Stelle der Entgeltgruppe E 4 – 
Kraftfahrer – mit kw-Vermerk spätestens ab 01.01.2022.
(26) Bei Kapitel 0439 Titel 422 01, a) Planstellen für Be-
amtinnen und Beamte, Abschnitt 1. Forum frühkindliche 
Bildung, A 16 Leitender Regierungsdirektor, Leitender 
Regierungsschuldirektor wird folgender Haushaltsver-
merk eingefügt: 
„Die Planstelle kann mit einer außertariflichen Arbeit-
nehmerin oder einem außertariflichen Arbeitnehmer be-
setzt werden.“
(27) Bei Kapitel 0443 Titel 422 01, a) Planstellen für 
Beamtinnen und Beamte, A 16 Leitender Regierungsdi-
rektor, Leitender Regierungsschuldirektor als Referats-
leiter und ständiger Vertreter des Leiters der Abteilung 
des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg 
wird folgender Haushaltsvermerk eingefügt: 
„Eine Planstelle kann mit einer außertariflichen Arbeit-
nehmerin oder einem außertariflichen Arbeitnehmer be-
setzt werden.“
(28) Bei Kapitel 0444 Titel 422 01, 1. Schulverwaltung, 
A 16 Leitender Regierungsdirektor, Leitender Regie-
rungsschuldirektor wird folgender Haushaltsvermerk 
eingefügt: 
„Eine Planstelle kann zur Personalbewirtschaftung bei 
Kapitel 0401 verwendet werden.“
(29) Bei Kapitel 0913 Titel 422 01 werden ab 1. Januar 
2021 35 zusätzliche Stellen der Besoldungsgruppe A 15 
– Medizinaldirektor – und 39 zusätzliche Stellen der Be-
soldungsgruppe A 14 – Obermedizinalrat – geschaffen. 
Sie ersetzen die im Vollzug im Jahr 2020 geschaffenen 
74 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
(30) Ab dem 1. Januar 2021 werden bei Kapitel 0304 
Titel 422 01, a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte 
zusätzlich im Abschnitt 1. eine Stelle der Besoldungs-
gruppe A 15 – Regierungsdirektor –, eine Stelle der Be-



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 8857

3

soldungsgruppe A 14 – Oberregierungsrat –, zwei Stel-
len der Besoldungsgruppe A12 – Amtsrat –, drei Stel-
len der Besoldungsgruppe A 11 – Regierungsamtmann 
– und eine Stelle der Besoldungsgruppe A 9 – Amts-
inspektor –, bei Kapitel 0304 Titel 428 01, c) Tarifl iche 
Beschäftigte, Abschnitt 1. eine zusätzliche Stelle der 
Entgeltgruppe E 6, bei Kapitel 0901 Titel 422 01 eine 
halbe zusätzliche Stelle der Besoldungsgruppe A 13 – 
Regierungsrat – und bei Kapitel 1401 Titel 422 01 eine 
halbe zusätzliche Stelle der Besoldungsgruppe A13 – 
Regierungsrat – geschaffen.
(31) Bei Kapitel 1402 Tit. 422 01, a) Planstellen für Be-
amtinnen und Beamte, 1. Informationssicherheit wird 
folgender Haushaltsvermerk eingefügt:
„Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und 
Beamten einer anderen Fachrichtung besetzt werden.“

§ 4

§ 4 Absatz 1 Satz 1 StHG 2020/21 wird wie folgt ge-
fasst:
„Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Deckung 
von Ausgaben folgende Kredite am Kreditmarkt aufzu-
nehmen:
1.  im Haushaltsjahr 2020 bis zur Höhe von 10 969 368 800 

Euro,
2.  im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von 2 495 965 400 

Euro.“

§ 5

§ 4 StHG 2020/21 wird folgender Absatz 15 angefügt: 
„(15) Das Finanzministerium wird ermächtigt, das Son-
dervermögen Beteiligungsfonds Baden-Württemberg zu 
bilden und diesem im Haushaltsjahr 2020 einmalig bis 
zu 1 000 000 000 Euro bei Kapitel 1212 Titel 916 01 N – 
Zuführung an den Beteiligungsfonds des Landes Baden-
Württemberg – zuzuführen.“ 

§ 6

(1) § 5 Absatz 1 StHG 2020/21 wird wie folgt gefasst:
„(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaf-
ten, Garantien oder sonstige Gewährleistungen im Haus-
haltsjahr 2020 bis zur Höhe von insgesamt 2 500 000 000 
Euro und im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von ins-
gesamt 5 000 000 000 Euro zu übernehmen, wenn hierfür 
ein vordringliches Bedürfnis besteht.“
(2) § 5 Absatz 2 Nummer 1 StHG 2020/21 wird wie 
folgt gefasst:
„1.  zugunsten der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH, 

der Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben 
des Landes Baden-Württemberg mbH, der Beteiligungs-
gesellschaft des Landes Baden-Württemberg mbH, des 
ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschafts-
forschung GmbH Mannheim, der Landesbeteiligungen 
Baden-Württemberg GmbH, der Garantie Portfolio 
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Baden-Württemberg GmbH & Co. KG, der Staatlichen 
Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH, der  
NECKARPRI GmbH und der Filmakademie Baden-
Württemberg GmbH im Haushaltsjahr 2020 bis zur Höhe 
von insgesamt 500 000 000 Euro und im Haushaltsjahr 
2021 bis zur Höhe von insgesamt 800 000 000 Euro;“

(3) In § 5 Absatz 2 Nummer 3 StHG 2020/21 wird am 
Ende der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgen-
de Nummer 4 angefügt: 
„4.  zugunsten der Landesmesse Stuttgart GmbH, der 

Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co KG so-
wie der Flughafen Stuttgart GmbH im Haushaltsjahr 
2021 bis zur Höhe von insgesamt 200 000 000 Euro.“

§ 7

§ 7 a und § 7 c StHG 2020/21 werden aufgehoben.

§ 8

§ 9 StHG 2020/21 wird folgender Absatz 4 angefügt:
„(4) § 3 a Absatz 1 Nummer 2 FAG ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass im Jahr 2021 aus dem Kommunalen In-
vestitionsfonds Mittel in Höhe von bis zu 2 000 000 Euro 
für nicht investive Zwecke entnommen werden dürfen.“

§ 9

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in 
Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

Die aktuelle Coronavirus-Pandemie stellt aus heutiger Sicht eine der größten 
Herausforderungen für die Bevölkerung, die Wirtschaft und den Staat in der 
Geschichte des Landes Baden-Württemberg dar. Zum Schutz der Bevölkerung 
und zur Abfederung der Auswirkungen der Pandemie in nahezu allen Lebensbe-
reichen mussten und müssen zwingend staatliche Maßnahmen ergriffen werden. 
Durch eine Vielzahl bereits realisierter Maßnahmen zur Bekämpfung der Pande-
mie konnten die Infektionszahlen begrenzt und der Gesundheitsschutz der Gesell-
schaft gesichert werden. Zur Bekämpfung der Pandemie-bedingten Folgen, ins-
besondere auch für die Wirtschaft und die baden-württembergischen Kommunen, 
wurden zielgerichtete Soforthilfen auf den Weg gebracht. 
Der aktuelle Verlauf der Pandemie mit seit Wochen wieder zunehmenden Infek-
tionszahlen sowie die im Herbst zusätzlich bestehenden Risiken eines erhöhten 
Infektionsgeschehens machen es zwingend erforderlich, weitere haushalterische 
Vorkehrungen zu treffen, damit sowohl akut notwendige als auch in der Folge 
entstehende notwendige Bedarfe gedeckt werden können. Die schnelle und voll-
umfängliche Handlungsfähigkeit ist auch weiterhin sicherzustellen.
Vor diesem Hintergrund werden mit dem Zweiten Nachtragshaushalt die haushal-
terischen Rahmenbedingungen erweitert:
Bei der bestehenden Rücklage für Haushaltsrisiken wurden bereits im Rahmen 
des Ersten Nachtragshaushalts 2020/21 entsprechende Entnahmemöglichkeiten 
geschaffen sowie eine Kreditermächtigung ausgebracht, um schnell auf die Coro-
navirus-Pandemie reagieren zu können. Im Rahmen des Zweiten Nachtragshaus-
halts wird die Vorsorge in der Rücklage um 800 Mio. Euro aufgestockt, um den 
nach wie vor bestehenden Risiken adäquat begegnen zu können. 
Daneben werden die prognostizierten Steuermindereinnahmen die sich aus der 
Interimssteuerschätzung vom 8. bis 10. September 2020 ergeben, und weitere 
zwar noch nicht beschlossene, aber bereits konkretisierte Steuerrechtsänderungen, 
etatisiert.
Die Coronavirus-Pandemie hat auch enorme Auswirkungen auf die Finanzlage 
der baden-württembergischen Kommunen. Zur Unterstützung der Kommunen 
stellt das Land mit dem „Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt“ erhebliche 
finanzielle Mittel zur Verfügung (vergleiche Bericht der Gemeinsamen Finanz-
kommission, Drucksache 16/8660). Die darin enthaltenen Maßnahmen, die mit 
Landesmitteln finanziert werden, haben ein Gesamtvolumen in Höhe von 2 880,8 
Mio. Euro, von denen 682,8 Mio. Euro bereits im laufenden Haushaltsvollzug 
finanziert wurden. Mit dem Zweiten Nachtragshaushalt 2020/21 werden die übri-
gen 2 198 Mio. Euro entsprechend veranschlagt.
Darüber hinaus wird zur weiteren Stabilisierung der Wirtschaft und um den Wirt-
schaftsstandort Baden-Württemberg nicht zu gefährden, ein Beteiligungsfonds er-
richtet und der Bürgschaftsrahmen erhöht.
Mit der Schaffung einer neuen Rücklage für das Maßnahmenpaket „Zukunftsland 
BW – Stärker aus der Krise“, der 1 200 Mio. Euro zugeführt werden, werden die 
Folgen der Coronavirus-Pandemie weiter abgefedert. Ziel ist es, mit geeigneten 
Maßnahmen sowohl Impulse zur Stabilisierung und Stärkung zu geben, als auch 
die Zukunftsfähigkeit des Landes zu sichern. Die Rücklage ist einseitig deckungs-
fähig zugunsten der Rücklage für Haushaltsrisiken. Durch diese systematische 
Verknüpfung der beiden Rücklagen ist sichergestellt, dass, sofern der weitere 
Pandemieverlauf weitergehende Maßnahmen erfordert und hierfür die Rücklage 
für Haushaltsrisiken nicht auskömmlich ist, weitere Mittel für diese Bedarfe ein-
gesetzt werden können. 
In der Folge wird das Finanzministerium ermächtigt, Schulden am Kreditmarkt in 
Höhe von insgesamt 13 465 334 200 Euro zur in den Haushaltsjahren 2020/2021 
zu Deckung der vorgenannten Ausgaben und der entstandenen Einnahmeausfälle 
aufzunehmen.
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Gemäß Artikel 84 Absatz 3 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg kann 
von dem grundsätzlichen Verschuldungsverbot der Schuldenbremse in bestimm-
ten gesetzlich normierten Fällen abgewichen werden. Diese Ausnahmen wurden 
in Baden-Württemberg durch § 18 Absatz 4 und Absatz 6 Landeshaushaltsord-
nung für Baden-Württemberg ausgestaltet. 
Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung erfolgt in Abhängigkeit von der 
Gesamteinnahmesituation und den benötigten Ausgaben des Landes Baden-Würt-
temberg. Es ist damit zu rechnen, dass die Steuereinnahmen aufgrund der Corona-
virus-Pandemie deutlich hinter den bisherigen Erwartungen zurückbleiben. Auf 
Grundlage der Interimssteuerschätzung im September sowie weitere zwar noch 
nicht beschlossene, aber bereits konkretisierte Steuerrechtsänderungen wurden 
– gegenüber den im Urhaushalt veranschlagten Steuereinnahmen – Netto-Min-
dereinnahmen des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 2 571 Mio. Euro in 
2020, sowie 1 803 Mio. Euro in 2021 prognostiziert, die über die Konjunkturkom-
ponente gemäß § 18 Absatz 4 Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg 
durch Kredite ausgeglichen werden können. Darüber hinaus können damit wirt-
schaftspolitische Maßnahmen finanziert werden, die zur Abfederung der derzeiti-
gen Rezession notwendig sind.
Es ergibt sich folgende maximal zulässige Nettokreditaufnahme:

Vor diesem Hintergrund ergibt sich eine zulässige Nettokreditaufnahme im Haus-
haltsjahr 2020 in Höhe von 11 101 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2021 in Höhe 
von 2 496 Mio. Euro. 
Der Neuberechnung der Konjunkturkomponente liegt die Interimsprojektion der 
Bundesregierung vom 1. September 2020 zu Grunde. Die Höhe der Ausnahme-
komponente soll mit der Änderung des Gesetzes zur Feststellung einer Natur-
katastrophe, der Höhe der Ausnahmekomponente und zur Festlegung eines Til-
gungsplans nach § 18 Absatz 6 Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg 
beschlossen werden.
Gem. § 18 Absatz 5 Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg in der bis 
31. Dezember 2019 gültigen Fassung war ein Kontrollkonto zu führen. Dieses 
bisherige Kontrollkonto wird ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr weiterge-
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führt, da § 18 Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg zum 1. Januar 2020 
neu gefasst wurde. Zum abschließenden Ausgleich des Kontrollkontos nach § 18 Lan-
deshaushaltsordnung für Baden-Württemberg alter Fassung zum 31. Dezember 
2019 wurde im Urhaushalt eine Schuldentilgung in Höhe von 132 Mio. Euro 
veranschlagt. Da nun jedoch eine Nettokreditaufnahme unvermeidbar ist, muss 
der Ausgleich des Kontrollkontos nach § 18 Landeshaushaltsordnung für Baden-
Württemberg alter Fassung – statt durch eine Nettotilgung – durch eine Reduzie-
rung der rechnerisch zulässigen Kreditaufnahme um die vormals veranschlagte 
Tilgung von 132 Mio. Euro erfolgen. Von der Summe der rechnerische zulässigen 
Nettokreditaufnahme in Höhe von 11 101 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2020 wird 
daher der im Urhaushalt veranschlagte Tilgungsbetrag in Höhe von 132 Mio. Eu-
ro rechnerisch in Abzug gebracht und eine Kreditaufnahme in Höhe von 10 969 
Mio. Euro bei Kapitel 1206 Titel 325 86 veranschlagt sowie als Kreditermächti-
gung in § 4 Absatz 1 dieses Gesetzes ausgewiesen.

B. Einzelbegründung

Zu § 1

Absatz 1 stellt die Veränderung der Einnahmen und Ausgaben des Staatshaus-
haltsplans 2020/21 aufgrund der Corona-bedingt notwendigen Maßnahmen sowie 
weiterer finanzwirksamen Maßnahmen durch die Änderungen des StHG 2020/21 
fest. Aus Gründen der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit erfolgt die Dar-
stellung in tabellarischer Form als Anlage. Neben den Einnahmen und Ausgaben 
sind auch Veränderungen bei Haushaltsvermerken und Erläuterungen aufgeführt.
In Absatz 2 wird das Haushaltsvolumen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 in 
Einnahme und Ausgabe festgestellt.

Zu § 2

Absatz 1 stellt fest, dass die etatisierten Steuereinnahmen des zweiten Nachtrags-
haushalts auf der Interimssteuerschätzung vom 8. bis 10. September 2020 beru-
hen. Die Anpassung in Absatz 2 erfolgt aufgrund neuen Titelstruktur aufgrund der 
Änderung des FAG.

Zu § 3

Die Regelung stellt die Veränderung der Personalstellen des Staatshaushaltsplans 
2020/21 durch die Änderungen des StHG 2020/21 fest. Die daraus resultierenden 
Änderungen auf der Ausgabenseite werden entsprechend im Betragsteil angepasst 
(siehe dazu § 1 dieses Gesetzes).
In Absatz 24 und 25 werden Stellen zur Vertretung des Landes Baden-Württem-
berg beim Bund Stellen beim Einzelplan 02 gegen Wegfall entsprechender Stellen 
beim Einzelplan 10 geschaffen.
In Absatz 26 soll für die Besetzung durch eine Person, die in keinem Beamtenver-
hältnis steht, eine adäquate Vergütungsmöglichkeit geschaffen werden.
Für die Funktion der Leitung des Forums frühkindliche Bildung steht eine A 16 
Stelle zur Verfügung. 
In Absatz 27 soll für die Besetzung durch eine Person, die in keinem Beamten-
verhältnis steht, eine adäquate Vergütungsmöglichkeit geschaffen werden. Für die 
Funktionen der stellvertretenden Referatsleitung im IBBW stehen A 16 Stellen 
zur Verfügung.
In Absatz 28 wird eine Korrektur zu der Planaufstellung 2020/2021 vorgenommen. 
Daher erfolgt die Rückübertragung einer Planstelle an das Kultusministerium.
In Absatz 29 wird der Stellenbedarf zur Stärkung des Öffentlichen Gesundheits-
dienstes angepasst. Bereits im laufenden Haushaltsvollzug wurden 74 Stellen für 
die Gesundheitsämter geschaffen. Nun ist die Umwandlung dieser in Planstellen 
für Beamtinnen und Beamte vorgesehen. Mit der Änderung wird diese Umwand-
lung vorgenommen.
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In Absatz 30 geschaffene Stellen dienen der verwaltungsmäßigen Umsetzung der 
Vergabe von 75 zusätzlichen Studienplätzen für den Fachbereich Medizin, die 
zur Sicherstellung einer Landarztquote aufgrund des Ärztemangels im ländlichen 
Raum eingeführt werden. Koordiniert werden soll dies beim Regierungspräsidium 
Stuttgart. Für die Wahrnehmung der Aufsichtszuständigkeit gehen zudem dem 
Ministerium für Soziales und Integration und dem Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Stellen zu. Die administrative Betreuung erfolgt bei den 
Medizinischen Fakultäten Freiburg, Mannheim, Heidelberg, Tübingen und Ulm, 
bei denen für die Aufgabenbewältigung jeweils 0,25 Neustellen der Entgelt-
gruppe 11 TV L im Rahmen ihres Wirtschaftsplans geschaffen werden. 
In Absatz 31 wird die Möglichkeit eröffnet die 4 Planstellen für die Informations-
sicherheit bei den Kultureinrichtungen des Landes auch mit anderen Fachrich-
tungen als dem allgemeinen Verwaltungsdienst zu besetzen. Die Änderung dient 
dazu, dass die Stellen auch mit Beamtinnen und Beamten z. B. des informations-
technischen Dienstes besetzt werden können.

Zu § 4

In § 4 werden die Kreditermächtigungen des Finanzministeriums für die Haus-
haltsjahre 2020 und 2021 durch Nutzung der Konjunkturkomponente gemäß § 18 
Absatz 4 Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg und der Ausnahme-
komponente nach § 18 Absatz 6 Landeshaushaltsordnung für Baden-Württem-
berg festgestellt.

Zu § 5

Zur Sicherung von Unternehmen der Realwirtschaft, deren Bestandsgefährdung 
infolge der Coronavirus-Pandemie auch Einfluss auf die wirtschaftliche Stabilität, 
die technologische oder wirtschaftliche Souveränität, die Versorgungssicherheit, 
kritische Infrastrukturen oder den Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg hätte, soll 
mit dem geplanten Beteiligungsfondsgesetz ein Sondervermögen gemäß § 113 
Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg gebildet werden. Ziel des Be-
teiligungsfonds ist es, das Eigenkapital vornehmlich kleiner und mittlerer Unter-
nehmen zu stärken, um diese kreditwürdig zu machen. Auch zukünftig soll deren 
Liquidität verbessert und ihr Fortbestand somit über die Krise hinaus gesichert 
werden. Dazu führt das Land den Unternehmen zeitlich begrenzt Eigenkapital zu 
oder setzt Finanzierungsinstrumente mit Eigenkapitalcharakter ein. Mit diesem 
Instrument werden andere staatliche Hilfen im Zusammenhang mit der Corona-
virus-Pandemie sinnvoll ergänzt. Zur haushalterischen Abwicklung wird in § 1 
dieses Gesetzes bei Kapitel 1212 ein neuer Zuführungstitel 916 01 sowie der ent-
sprechende Entnahmetitel 356 01 ausgebracht.

Zu § 6

In Folge der Coronavirus-Pandemie ist die Nachfrage nach Bürgschaften erheb-
lich gestiegen. In vielen Bereichen bleibt die Lage weiter angespannt und viele 
Unternehmen haben nach wie vor mit Umsatzeinbrüchen und Einnahmeausfällen 
zu kämpfen. Daher muss damit gerechnet werden, dass im zweiten Halbjahr 2020 
und im Jahr 2021 eine weiterhin große Nachfrage nach Bürgschaften besteht. 
Hierfür soll ein entsprechender Ermächtigungsrahmen zur Verfügung gestellt 
werden.
Unter den Folgen der Coronavirus-Pandemie leiden auch die in § 5 Absatz 2 
Nummer 1 StHG 2020/21 genannten Unternehmen des Landes und deren Toch-
tergesellschaften. Teilweise sind diese Gesellschaften von den bislang angebo-
tenen staatlichen Unterstützungsmaßnahmen ausgeschlossen und bedürfen als 
100%-ige Tochtergesellschaften des Landes der Unterstützung durch das Land. 
Nachdem der bisherige Rahmen in Höhe von 300 Mio. Euro für das Jahr 2020 
nahezu ausgeschöpft ist, soll der Betrag auf 500 Mio. Euro und für das Jahr 2021 
auf 800 Mio. Euro erhöht werden, damit die 100%-igen Tochtergesellschaften des 
Landes bei Bedarf mit den für Finanzierungen notwendigen Bürgschaften ausge-
stattet werden können.
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Die Landesmesse Stuttgart GmbH leidet besonders unter den Folgen der Corona-
virus-Pandemie, da seit März 2020 keine Messeveranstaltungen mehr abgehalten 
werden konnten. Erst seit September 2020 sind Messeveranstaltungen theore-
tisch wieder möglich, scheitern aber weitgehend an den nach wie vor bestehen-
den Pandemie-bedingten Risiken und Einschränkungen. Es ist daher derzeit nicht 
absehbar, wann ein regulärer Messebetrieb wiederaufgenommen werden kann. 
Die entstehenden Verluste müssen möglicherweise auch durch die Aufnahme von 
Fremdmitteln aufgefangen werden. 
Die Auswirkungen der Pandemie sind auch für die Flughäfen dramatisch. Im 
Frühjahr ist der Luftverkehr praktisch zum Erliegen gekommen und erholt sich 
nur sehr zögerlich. Im September 2020 ist wieder ein Rückgang des Verkehrs 
zu verzeichnen. Fortbestehende Reisewarnungen für viele Länder und wichtige 
Destinationen lassen keine schnelle Erholung erwarten. Aus dieser Situation er-
geben sich große Planungsunsicherheiten über die wirtschaftliche Entwicklung 
des Flugverkehrs. Möglicherweise müssen Fremdmittel von der Gesellschaft auf-
genommen werden. Zur Aufnahme dieser Mittel sind Bürgschaften des Landes 
erforderlich.

Zu § 7

Die Ergänzung des Haushaltsvermerks bei Kapitel 1212 Titel 919 01 erfolgt in  
§ 1 dieses Gesetzes, sodass § 7a StHG 2020/21 entfallen kann. 
Die Schuldenaufnahme am Kreditmarkt wird im Haushalt in § 1 dieses Gesetzes 
(Kapitel 1206 Titel 325 86) veranschlagt, sodass keine Notwendigkeit für § 7 c 
StHG 2020/21 mehr besteht.

Zu § 8

Zur Verwendung von 2 000 000 Euro aus dem Kommunalen Investitionsfonds für 
nicht investive Zwecke muss die investive Zweckbindung insoweit aufgehoben 
werden.

Zu § 9

Die Norm regelt das Inkrafttreten.


